
 

 

Fair Value REIT-AG, München  

ISIN: DE000A0MW975 - WKN: A0MW97 

 

Ordentliche Hauptversammlung 

am Dienstag, den 27. Mai 2014, um 11:00 Uhr 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft,  

Europa Saal, 

Max-Joseph-Str. 5 

80333 München 

 

Stimmrechtsausübung 

 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, 

z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben 

lassen. Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Ab-

satz 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform. Die Einhaltung der Textform ist im Falle der 

Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder diesen nach § 135 

Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituten, 

Unternehmen und Personen nicht erforderlich. Gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG müssen die 

dort genannten Personen die Vollmacht lediglich nachprüfbar festhalten. Bitte stimmen Sie 

sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder diesen nach § 135 

Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituten, 

Unternehmen und Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über 

eine mögliche Form der Vollmacht ab. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag der Haupt-

versammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner 

kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

 

Fair Value REIT-AG 

c/o BADER & HUBL GmbH 

Wilhelmshofstraße 67 

74321 Bietigheim-Bissingen 

 

Telefax: (07142) 7 88 66 755 
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E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

 

Dasselbe gilt für einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. 

 

Ein Vollmachtformular erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Daneben stel-

len wir im Internet unter www.fvreit.de/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einladung 

ein entsprechendes Formular zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur 

Verfügung. 

 

Daneben bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebun-

dene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Sollen die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall Wei-

sungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Bei Abstimmungen, für die keine 

ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter der Stimme. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Diejenigen 

Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, benötigen hierzu ein 

Vollmachtsformular, das zugleich die Erteilung von Weisungen ermöglicht. Dieses Formular 

wird den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Der Aktionär hat das Voll-

machts-/Weisungsformular auszufüllen und der Gesellschaft unter folgender Adresse oder 

der angegebenen Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum 23. Mai 2014 bis 24:00 Uhr 

(MESZ) zukommen zu lassen: 

 

Fair Value REIT-AG 

c/o BADER & HUBL GmbH 

Wilhelmshofstraße 67 

74321 Bietigheim-Bissingen 

 

Telefax: (07142) 7 88 66 755 

E-Mail : hauptversammlung@baderhubl.de 

 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversamm-

lung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der 

Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächti-

gen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter lediglich 

für die Wahrnehmung der Stimmrechte der Aktionäre zur Verfügung stehen. Aufträge für z.B. 
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Wortmeldungen, das Stellen von Anträgen oder die Erklärung von Widersprüchen können 

nicht entgegengenommen werden. Zu beachten ist weiter, dass die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter im Falle einer vor der Hauptversammlung erteilten Bevoll-

mächtigung im Hinblick auf Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung 

vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige nicht im Vorfeld der Haupt-

versammlung mitgeteilte Anträge nicht bevollmächtigt sind und diesbezüglich nur in der 

Hauptversammlung Weisungen erteilt werden können.  

 

 

München, im April 2014 

 

Fair Value REIT-AG 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 


